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IV. Jahrgang M U 15. November 1906

Zeitschrift
des

freies Schweizer. Kenkordatsgeometer
Organ zur Hebung und Förderung des Vermessungs- und Katasterwesens

Jährlich 12 Nummern. Jahresabonnement Fr. 4. —

Unentgeltlich für die Mitglieder.

Redaktion :
J. Stambach, "Winterthur.

Expedition :
Geschwister Ziegler, "Winterthur

Die staatliche Förderung des Meliorationswesens.

Schluss eines Referates über die BodenVerbesserungen, gehalten von
J. Girsberger, kantonaler Kulturingenieur in Zürich, vor der Delegiertenversammlung

des schweizer, landwirtschaftlichen Vereins zu Ins, Kanton Bern,
am 7. Juli 1906.

Die staatliche Förderung der-Verbesserung des Bodens

begreift drei Dinge in sich, nämlich:
a) Die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen, welche

die Durchführung von Meliorationen fördern; sodann b) die

Anstellung eines kulturtechnischen Personals zur Beratung der Landwirte

und zur Durchführung rationeller Unternehmungen; und
c) die Gewährung finanzieller Unterstützung bei der
Ausführung von Bodenverbesserungen.

Betrachten wir uns nun diese drei Gegenstände staatlicher

Tätigkeit etwas näher.

a) Gesetzliche Grundlagen zur Förderung
des Meliorationswesens.

Welch großen Einfluß eine gute Spezialgesetzgebung auf die

Förderung der Bodenverbesserungen besitzt, wird am besten
dadurch bewiesen, daß bis anhin jene Kantone weitaus die meisten

Bodenverbesserungen durchgeführt haben, in welchen die nötigen
rechtlichen Grundlagen vorhanden sind. Es läßt sich dies am
besten erkennen aus der Benützung der eidgenössischen
Subventionen für Bodenverbesserungen. Herr Dr. Laur hat zur
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